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Allgemeine Bestimmungen für das Ermittlungsverfahren 
und das gerichtliche Verfahren

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Beweisführung und Beweismittel

§22

Beweisführungspflicht
Alle zur Entscheidung über die strafrechtliche Verantwortlichkeit erfor

derlichen Tatsachen in belastender und entlastender Hinsicht sind durch 
das Gericht, den Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane festzustellen.

§23
Gesetzlichkeit der Beweisführung

(1) Alle zur Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit erfor
derlichen Tatsachen sind durch die gesetzlich zulässigen Beweismittel in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Form zu beweisen.

(2) Kein Beweismittel hat eine im voraus festgelegte Beweiskraft. Das 
Geständnis des Beschuldigten oder des Angeklagten befreit das Gericht, 
den Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane nicht von der Pflicht zur 
allseitigen und unvoreingenommenen Feststellung der Wahrheit im Straf
verfahren.

§24

Beweismittel
(1) Im Strafverfahren sind folgende Beweismittel zulässig:

1. Zeugenaussagen und Aussagen sachverständiger Zeugen;
2. Sachverständigengutachten;
3. Aussagen von Beschuldigten und Angeklagten;
4. Beweisgegenstände und Aufzeichnungen.

(2) Beweismittel sind auch Aussagen von Vertretern der Kollektive, 
soweit sie die Mitteilung von Tatsachen zum Inhalt haben.

Zeugenaussagen und Aussagen sachverständiger Zeugen

§25

Aussagepflicht
Der Zeuge ist zur Aussage vor dem Gericht, dem Staatsanwalt und den 

Untersuchungsorganen verpflichtet. Er hat diese Organe bei der Erfor
schung der Wahrheit im Strafverfahren zu unterstützen.
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